
LG MÜNSTER (URTEIL VOM 23.4.2014): SCHADENSERSATZ BEI SCHON VORHANDE-
NEN VORSCHÄDEN AM KFZ

Hat das Fahrzeug eines durch einen Verkehrsunfall Geschädigten Vorschäden
und verschweigt der Geschädigte diese bzw. gibt er wahrheitswidrig an, diese
seienm zum Unfallzeitpunkt schon repariert gewesen, verliert er seine Scha-
densersatzansprüche gegen den Unfallverursacher.
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